
Kontakt:  Nachname_Klassenlehrer/-in@ama-berufskolleg.de   

Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg der Stadt Köln 
- Berufliche Bildung - 

Brüggener Str. 1, 50969 Köln, Tel. 0221/820135-0, Fax 0221/3606740 
www.ama-berufskolleg.de 

ANTRAG AUF BEURLAUBUNG VOM UNTERRICHT 
• Anträge auf Beurlaubung1 vom Berufsschulunterricht sind mindestens eine Woche vor-

her bei der Klassenleitung einzureichen. (Eine Beurlaubung ist nur aus besonderen 
persönlichen oder betrieblichen Gründen möglich.) 

• Die Schulleitung des Alfred-Müller-Armack-Berufskollegs ist nach Würdigung der indi-
viduellen Situation berechtigt den Auszubildenden zu beurlauben und demnach die 
Berufsschulpflicht2 kurzfristig auszusetzen. 

Name:________________________ Klasse: ____________  
 
 
 
 
 

vom Lernenden  
auszufüllen 

Ich bitte um Beurlaubung vom Unterricht gemäß § 43 Abs. 3 SchulG. 
 
am: __________________ 

bzw. 

vom: __________________ bis: __________________ 
 

aus folgendem Anlass:  _________________________________________________________ 

 

Datum und Unterschrift:  _________________________________________________ 

 

Name des Ausbildungsbetriebes:     ________________________________________________  

Kenntnisnahme des Ausbildungsbetriebes  
 

Datum der Kenntnisnahme:              ________________________________________________ 

vom  
Ausbildungs- 

betrieb auszufüllen 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich den Beurlaubungsgrund     
[   ] akzeptiere 

[   ] ablehne. 

Unterschrift der/des Ausbildenden (mit Stempel des Ausbildungsbetriebes) 
 
 
 
______________________________________________________________ 

Genehmigung der Schulleitung (i. V. Klassenleitung)3: 

[   ] akzeptiert 

[   ] abgelehnt 
genehmigt am:                                        genehmigt durch: 

 
 
 
 
 

von der Schule  
auszufüllen (Stellungnahme der Klassenleitung) 

 
 
 
 

 

 
1 Im Abschnitt 12-52 Nr. 1 BASS (§ 43 Abs. 3 Satz 1 Alternative 1 SchulG) werden die Gründe für eine Beur-
laubung vom Unterricht präzisiert. (RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterentwicklung 29.05.2015) 
2 §§ 34, 38 SchulG (Schulpflicht) 
3 Beurlaubungen von 2 Tagen oder weniger können durch die Klassenleitung erfolgen. 


